
 

Vertragsbestimmungen zum Mietvertrag 

der Baugenossenschaft des Bundespersonals Basel (BBB) 
 

(Grundlage Basler Mietvertrag, Ausgabe 2008) 
 
 
 

 
§ 1 Allgemein 

1 Massgebend für die Vermietung ist die Verord-

nung des Eidg. Volkswirtschaftsdepartementes 

(EVD) über Wohnbaugenossenschaften des Bun-

despersonals vom 1. Juni 2004. 

2 Spezifische Bestimmungen in den Statuten der 

BBB gehen diesen Vertragsbestimmungen vor. 

 

§ 2 Mietzins 

1 Der Mietzins ist im Voraus, spätestens am 1. 

des laufenden Monats (als Verfalltag) zahlbar. 

2 Mietzinserhöhungen können höchstens zwei-

mal jährlich vorgenommen werden. Wer den Miet-

zins bei Kostensteigerungen wie Hypothekarzins-

anstieg regelmässig erhöht, muss dementspre-

chend auch Kostensenkungen im gleichen Rhyth-

mus weitergeben, sofern er nicht mit anderen Er-

höhungsgründen verrechnen kann. In diesem Fall 

hat er der Mieterin/dem Mieter die Mietzinsberech-

nung im Detail mit Formular anzuzeigen. 

 

§ 3 Nebenkosten 

1 Nicht im Mietzins inbegriffen sind die im Miet-

vertrag ausgeschiedenen Nebenkosten für Hei-

zung und Warmwasser. 

2 Die Zahlungen für die Nebenkosten gelten als 

Akontozahlungen, über die von der Vermieter-

schaft jährlich abzurechnen ist. Überschüsse bis 

Fr. 20.- werden nicht ausbezahlt, sondern der Mie-

terin/dem Mieter gutgeschrieben. Nachzahlungen 

bis Fr. 20.- werden nicht in Rechnung gestellt, son-

dern bei der nächsten Abrechnung verrechnet. 

Nachzahlungen über Fr. 20.- werden innert 30 Ta-

gen zur Zahlung fällig. 

3 Über die Heizkosten wird individuell nach Ver-

brauch abgerechnet (Heizkostenzähler). Die Kos-

ten für Warmwasseraufbereitung werden individu-

ell nach Verbrauch abgerechnet, sofern die dazu 

nötigen Messeinrichtungen vorhanden sind. Wo 

diese Einrichtungen fehlen, wird zu gleichen Teilen 

pauschal auf die Mieterinnen/Mieter aufgeteilt. 

 

§ 4 Genossenschafts-/Wohnungsanteile 

1 Der Mieter verpflichtet sich, Genossenschafts-

anteile resp. Wohnungsanteile gemäss den Ge-

nossenschaftsstatuten Art. 6 und Art. 14 einzuzah-

len. Das Genossenschaftskapital kann von der Ge-

nossenschaftsverwaltung bei Bedarf angepasst wer-

den. 

 

§ 5 Kündigung (siehe auch § 6) 

1 Ist die Miete auf unbestimmte Zeit abgeschlossen, 

so kann sie von der Mieterin/vom Mieter oder von der 

Vermieterschaft unter Einhaltung einer dreimonatigen 

Kündigungsfrist auf jedes Monatsende, ausgenom-

men auf den 31. Dezember, gekündigt werden. Die 

Mieterin/der Mieter muss die Kündigung schriftlich, die 

Vermieterschaft mit einem vom Kanton genehmigten 

Formular vornehmen. Die Kündigung ist verbindlich, 

wenn sie spätestens am letzten Tag des Monats vor 

Beginn der Kündigungsfrist bei der andern Vertrags-

partei eingetroffen ist. 

2 Die Kündigung muss auf Verlangen begründet wer-

den. 

3 Wird eine Kündigung nicht frist- oder termingerecht 

ausgesprochen, so gilt sie als auf den nächstmöglich 

zulässigen Termin erfolgt. Die von der Kündigung be-

troffene Partei hat der kündigenden Partei diesen 

nächstmöglich zulässigen Termin umgehend mitzutei-

len. 

 

§ 6 Kündigung Familienwohnung, 

  eingetragene Partnerschaft, 

  Gemeinschaftswohnung, Meldepflicht 

1 Bei Familienwohnungen und eingetragenen Part-

nerschaften ist die Kündigung nur gültig: 

 Vermieterseits: wenn sie an beide Ehegatten/ Part-

nerInnen gesondert zugestellt wird. 

 Mieterseits: wenn sie von beiden Ehegatten/ 

 Part- nerInnen unterzeichnet ist. 

2 Wer nach Erhalt der Kündigung feststellt, dass 

diese den vorstehenden Bestimmungen nicht ent-

spricht, soll die Gegenpartei innert nützlicher Frist auf 

den Mangel aufmerksam machen. 

3 Haben bei Gemeinschaftswohnungen mehrere 

Mieterinnen/Mieter den Mietvertrag unterzeichnet, so 

haften sie für ihre vertraglichen Pflichten solidarisch, 

soweit nichts anderes bestimmt wird. 

4 Jede Mieterin/jeder Mieter ist berechtigt, unter 

Wahrung der vertraglichen Kündigungsfristen aus der 

Gemeinschaft der Mieterschaft auszuscheiden und für 

sich persönlich den Mietvertrag zu künden. Der Miet-

vertrag besteht für die übrigen Mieterinnen/Mieter wei-

ter. 

 



 

5 Die Mieterin/der Mieter ist verpflichtet, Standes-

änderungen (Heirat, eingetragene Partnerschaft, 

Scheidung, Trennung, Tod des Ehegatten/Partne-

rIn) und Änderungen seiner Adresse sowie derjeni-

gen des Ehegatten/PartnerIn (z.B. bei Trennung) 

innert nützlicher Frist der Vermieterschaft mitzutei-

len. 

 

§ 7 Übergabe des Mietobjektes 

1 Die Vermieterschaft hat das Mietobjekt in ge-

brauchsfähigem, gründlich gereinigtem Zustand 

nach Massgabe des Ortsgebrauches zu überge-

ben. Soweit die hierfür allenfalls erforderlichen In-

standstellungsarbeiten aus zeitlichen Gründen 

nicht vor Mietantritt ausgeführt werden können, hat 

sie die Mieterin/der Mieter zu dulden. Für daraus 

resultierende Störungen der Mieterin/des Mieters 

gilt § 8 Ziff. 2. 

2 Die Vermieterschaft ist für den vertragsgemäs-

sen Zustand des Mietobjektes bei Mietbeginn be-

weispflichtig. Deshalb erstellen die Mietvertrags-

parteien gemeinsam ein Antrittsprotokoll, das von 

beiden unterzeichnet wird. Verzichtet die Miete-

rin/der Mieter auf die Behebung bestimmter Män-

gel, so ist dies im Antrittsprotokoll zu vermerken. 

 

§ 8 Unterhaltspflicht der Vermieterschaft 

1 Die Vermieterschaft hat das Mietobjekt wäh-

rend der Dauer der Miete zu vertragsgemässem 

Gebrauch zu erhalten. Sie hat diejenigen Repara-

turen und Erneuerungen vorzunehmen, die trotz 

ordnungsgemässer Benützung durch die Miete-

rin/den Mieter erforderlich werden; § 10 bleibt vor-

behalten. 

2 Werden während der Mietdauer dringende Re-

paraturen oder Verbesserungen am Mietobjekt er-

forderlich, so hat die Mieterin/der Mieter deren Aus-

führung zu dulden. 

3 Kann hierbei auf die Interessen der Mieterin/des 

Mieters gebührend Rücksicht genommen werden, 

besteht kein Entschädigungsanspruch der Miete-

rin/ des Mieters. Bei erheblichen Störungen hat die 

Vermieterschaft der Mieterin/dem Mieter nach Ab-

schluss der Arbeiten eine angemessene Entschä-

digung vorzuschlagen. Erachtet die Mieterin/der 

Mieter den Vorschlag der Vermieterschaft als un-

genügend, so hat sie/er dies der Vermieterschaft 

innert 60 Tagen nach Erhalt des Vorschlages 

schriftlich mitzuteilen; andernfalls gilt der Vor-

schlag der Vermieterschaft als angenommen. 

 

§ 9 Sorgfaltspflicht der Mieterin/des Mieters 

1 Die Mieterin/der Mieter ist verpflichtet, das Mie-

tobjekt sowie darin eingebaute Einrichtungen und 

Apparate in gutem und sauberem Zustand zu er-

halten. 

2 Die Mieterin/der Mieter sind für Beschädigungen, 

die nicht Folge ordnungsgemässer Benützung sind, 

schadenersatzpflichtig. 

 

§ 10   Kleine Reparaturen 

1 Die kleinen, für den gewöhnlichen Gebrauch des 

Mietobjektes erforderlichen Reinigungen und Ausbes-

serungen obliegen der Mieterin/dem Mieter. Die Aus-

besserungspflicht der Mieterin/des Mieters besteht für 

alle während der Dauer der Miete zu Tage tretenden 

kleinen Mängel, unabhängig davon, ob sie durch 

sie/ihn verursacht worden sind. 

2 Als kleine Ausbesserungen gelten alle Reparatu-

ren, für die pro Einzelfall der Betrag von Fr. 150.-- inkl. 

MWST nicht überschritten wird. 

3 Die Mieterin/der Mieter hat die Vermieterschaft 

über das Vorliegen von kleinen Mängeln zu orientie-

ren. Sie/er ist nicht berechtigt, von sich aus, ohne Ein-

willigung der Vermieterschaft einen Fachmann zur Be-

hebung des Mangels aufzubieten. 

 

§ 11   Veränderungen und Verbesserungen 

1 Bei Vornahme durch die Mieterin/den Mieter: 

1.1 Änderungen und Verbesserungen am Mietobjekt 

sind nur mit schriftlicher Einwilligung der Vermieter-

schaft gestattet. Fehlt diese Einwilligung, so kann die 

Vermieterschaft bei Mietende verlangen, dass die 

Mieterin/der Mieter die Änderung/ Verbesserung ohne 

Entschädigungsanspruch belässt oder auf eigene 

Kosten den früheren Zustand wieder herstellt. 

Vor der Vornahme einer von der Vermieterschaft be-

willigten Änderung/Verbesserung sollen die Parteien 

den derzeitigen Zustand des Mietobjektes sowie Art 

und Umfang der Änderung/Verbesserung schriftlich 

festhalten und vereinbaren, wie diese bei Mietende zu 

behandeln ist und ob sich die Vermieterschaft an den 

Kosten beteiligt. 

Hat sich die Vermieterschaft die Wiederherstellung 

des ursprünglichen Zustandes nicht vorbehalten, so 

kann die Mieterin/der Mieter bei Beendigung des Miet-

verhältnisses eine Entschädigung verlangen, sofern 

durch die von der Mieterin/vom Mieter vorgenommene 

Änderung/Verbesserung ein erheblicher Mehrwert an 

der Mietsache geschaffen wurde. 

1.2 Übernimmt die Mieterin/der Mieter von seinem Vor-

gänger unentgeltlich oder entgeltlich wissentlich Ein-

richtungsgegenstände, welche sie/er mit oder ohne 

Zustimmung der Vermieterschaft auf eigene Rech-

nung und Gefahr installiert hat (z.B. Textilbodenbe-

läge), so haftet sie/er für den ursprünglichen Zustand 

des Mietobjektes (z.B. Parkettböden). 

2 Bei Vornahme durch die Vermieterschaft: 

2.1 Beabsichtigt die Vermieterschaft Veränderungen 

oder Verbesserungen, die über § 8 hinausgehen, so 

hat sie der Mieterin/dem Mieter vorher schriftlich mit-

zuteilen: Art und Umfang der geplanten Ände-

rung/Verbesserung, den Beginn und die voraussichtli-

che Dauer der entsprechenden Arbeiten und deren 



 

Auswirkungen auf die Benützung des Mietobjek-

tes, ferner das voraussichtliche Ausmass einer be-

absichtigten Mietzinserhöhung und die voraus-

sichtliche Höhe einer allfälligen Mietzinsreduktion 

während der Umbauarbeiten. Diese Mitteilung ist 

der Mieterin/dem Mieter - ausser wenn Gefahr in 

Verzug ist - mindestens vier Monate vorher schrift-

lich zuzustellen. 

2.2 Betrachtet die Mieterin/der Mieter die mit der 

Änderung/Verbesserung verbundenen Störungen 

als unzumutbar, so hat sie/er dies der Vermieter-

schaft innert 10 Tagen schriftlich mitzuteilen. Keine 

unzumutbare Störung liegt vor, wenn die Vermie-

terschaft der Mieterin/dem Mieter während der 

Dauer der Störung ein angemessenes Ersatzob-

jekt anbietet und sämtliche Kosten des Aus- und 

Wiedereinzugs übernimmt. 

2.3 Die Vermieterschaft teilt der Mieterin/dem Mie-

ter den Umfang der Mietzinsreduktion, welche sie 

für die Dauer der Umbauarbeiten gewähren will, 

spätestens mit der Anzeige der Mietvertragsände-

rung (Mietzinserhöhung), welche mit der Verände-

rung oder Verbesserung begründet wird, schriftlich 

mit. Erachtet die Mieterin/der Mieter die angekün-

digte Mietzinsreduktion als ungenügend, so hat 

sie/er dies der Vermieterschaft innert 30 Tagen 

nach Erhalt der Anzeige der Mietvertragsänderung 

schriftlich mitzuteilen; andernfalls gilt der Vor-

schlag der Vermieterschaft als angenommen. 

 

§ 12   Untermiete, Verwendungszweck, 

  Haustiere 

1 Die Mieterin/der Mieter kann mit Zustimmung 

der Vermieterschaft ganz oder teilweise unterver-

mieten. Die Vermieterin/der Mieter hat vorgängig 

bei der Vermieterschaft unter Vorlage der notwen-

digen Angaben die Untervermietung zu beantra-

gen. Die Vermieterschaft kann die Zustimmung nur 

verweigern, wenn 

 die Mieterin/der Mieter sich weigert, der Vermie-

terschaft die Bedingungen der Untermiete be-

kannt zu geben; 

 die Bedingungen der Untermiete im Vergleich 

zu denjenigen des Hauptmietvertrages miss-

bräuchlich sind; 

 der Vermieterschaft aus der Untermiete we-

sentli- che Nachteile entstehen. 

2 Ohne schriftliche Zustimmung der Vermieter-

schaft sind eine Änderung des (bei Mietantritt gel-

tenden) Verwendungszweckes und die Abtretung 

der Miete nicht gestattet.  

3 Das Halten von Haustieren, namentlich von we-

nigen Wellensittichen, Kanarienvögeln, anderen 

Kleinvögeln, Schildkröten, kleineren Echsen, Am-

phibien sowie Katzen wird ohne anderslautende 

Regelung geduldet. 

4 Für das Halten von Hunden ist vorgängig eine 

schriftliche Bewilligung der Vermieterschaft einzu-

holen. 

5 Für alle Tiere sind jedoch die Bestimmungen der 

Heimtierordnung einzuhalten.  

6 Eine erteilte Zustimmung zur Untermiete, zur Ab-

tretung der Miete und zum Veränderungszweck sowie 

die Duldung von Haustieren kann von der Vermieter-

schaft jederzeit unter Einhaltung einer den Umständen 

entsprechenden Voranzeigefrist widerrufen werden, 

wenn die mit der Zustimmung oder Duldung verbun-

denen Auflagen verletzt werden, sich Missstände er-

geben oder begründete Reklamationen von Mitbe-

wohnern vorliegen. 

 

§ 13   Abwesenheit der Mieterin/des Mieters,   

   Besichtigungsrecht der Vermieterschaft 

1 Bei Ortsabwesenheit hat die Mieterin/der Mieter 

dafür besorgt zu sein, dass in Notfällen (Wasserscha-

den, Brandgefahr etc.) der Zutritt zum Mietobjekt ge-

währleistet ist. Im Unterlassungsfall haftet die Miete-

rin/der Mieter gegenüber der Vermieterschaft für ent-

standene Schäden. 

2 Die Vermieterschaft oder deren Vertretung ist be-

rechtigt, das Mietobjekt zwecks Wahrung der Eigentü-

merrechte sowie bei Vermietungsverhandlungen an 

Werktagen nach Vereinbarung zu betreten. 

 

§ 14   Mietbeendigung und Rückgabe des 

  Mietobjektes 

1 Die Miete endigt mittags 12.00 Uhr des letzten Ta-

ges des Monats, auf dessen Ende gekündigt ist. Fällt 

dieser letzte Tag auf einen Sonn- oder Feiertag, so 

endigt die Miete am nächstfolgenden Werktag (auch 

Samstag). Die gesetzliche Notfrist des § 214 Ziffer 2 

EG zum ZGB bleibt sinngemäss vorbehalten, wenn 

die Mieterin/der Mieter die Inanspruchnahme der Not-

frist sofort mitteilt und den Nachweis erbringt, dass 

sie/er am neuen Wohnort nicht einziehen kann. 

2 Die Behebung der durch die Mieterin/den Mieter 

verursachten Beschädigungen am Mietobjekt oder an 

der Liegenschaft (§9 Ziff. 2) ist, soweit die Parteien 

nichts anderes vereinbaren, bis zum Auszugstage vor-

zunehmen. Kommt die Mieterin/der Mieter der Ver-

pflichtung zur Mängelbehebung nicht nach, so ist die 

Vermieterschaft berechtigt, die Beschädigungen auf 

Kosten der Mieterin/des Mieters beheben zu lassen; 

ausserdem kann die Vermieterschaft für Umtriebe, die 

sich die Mieterin/der Mieter erspart hat, eine Entschä-

digung beanspruchen. 

3 Die Vermieterschaft muss bei der Rückgabe den 

Zustand der Wohnung prüfen und hinsichtlich Mängel, 

für deren Behebung sie die Mieterin/den Mieter haft-

bar machen will, innert 3 Werktagen schriftlich Män-

gelrüge erheben. Die Vermieterschaft muss hinsicht-

lich später entdeckter Mängel, die bei übungsgemäs-

ser Untersuchung nicht erkennbar waren und für de-

ren Behebung er die Mieterin/den Mieter haftbar ma-

chen will, innert 3 Werktagen nach Entdeckung schrift-

lich Mängelrüge erheben. 

 



 

4 Die Vermieterschaft hat allfällige Schadener-

satzansprüche innert Jahresfrist nach Wohnungs-

rückgabe rechtlich geltend zu machen, ansonst 

Verzicht angenommen wird. 

 

§ 15   Reinigungspauschale 

1 Bei Beendigung der Miete hat die Mieterin/der 

Mieter die Mieträume (inkl. allfällige Balkone, Kel-

ler- und Estrichräume) in normal gereinigtem (sog. 

besenreinem) Zustand zurückzugeben. Die Ver-

mieterschaft übernimmt anstelle der Mieterin/des 

Mieters die gründliche Reinigung der Mieträume. 

Hiefür bezahlt die Mieterin/der Mieter der Vermie-

terschaft eine Entschädigung (Reinigungspau-

schale) von Fr. 8.- pro m2 Mietfläche, wobei für Flä-

chen allfälliger Balkone, Keller- und Estrichräume 

nur 1/4 berechnet wird; für textile Bodenbeläge ist 

ein Zuschlag von Fr. 3.-/m2 erlaubt. Die Reini-

gungspauschale und allfällige weitere Forderun-

gen der Vermieterschaft sind bei Wohnungswech-

seln innerhalb der Genossenschaft innert 30 Tagen 

nach Rechnungsstellung zu bezahlen. Wird das 

Mietverhältnis in der Genossenschaft beendet, 

werden die Reinigungspauschale und allfällige 

weitere Forderungen der Vermieterschaft bei der 

Auszahlung der Genossenschafts-/Wohnungsan-

teile verrechnet. Bei nachfolgenden Sanierungsar-

beiten oder Umbauten entfällt die Reinigungspau-

schale anteilmässig für jene Räume, die saniert o-

der umgebaut wurden. 

 

§ 16   Vorzeitiger Auszug/Vorzeitige Rückgabe 

1 Wenn die Mieterin/der Mieter vor dem ordentli-

chen Ablauf der Vertragsdauer auszieht („vorzeiti-

ger Auszug“) und die Schlüssel beim Auszug der 

Vermieterschaft aushändigt, so ist diese ermäch-

tigt, im Falle des Leerstehens des Mietobjektes die 

Instandstellung schon vor Mietbeendigung vorzu-

nehmen. Wird die Wohnung zu diesem Zweck 

mehr als 3 Werktage beansprucht, so ist für die 

Dauer der Beanspruchung kein Mietzins geschul-

det.  

2 Gibt die Mieterin/der Mieter die Sache zurück, 

ohne Kündigungsfrist oder -termin einzuhalten, so 

ist sie/er von den Verpflichtungen gegenüber der 

Vermieterschaft nur befreit, wenn jemand vorge-

schlagen wird, die/der als neue Mieterin/als neuer 

Mieter für die Vermieterschaft zumutbar ist. 

Diese/dieser muss zahlungsfähig und bereit sein, 

den Mietvertrag zu den gleichen Bedingungen zu 

übernehmen. Andernfalls muss die Mieterin/der 

Mieter den Mietzins bis zu dem Zeitpunkt leisten, in 

dem das Mietverhältnis gemäss Vertrag oder Ge-

setz endet oder beendet werden kann. Die Vermie-

terschaft muss sich anrechnen lassen, was sie an 

Auslagen erspart und durch anderweitige Verwen-

dung der Sache gewinnt oder absichtlich zu gewin-

nen unterlassen hat. 

 

§ 17   Heimlicher Auszug 

1 Ist die Mieterin/der Mieter mit dem Mietzins in Ver-

zug, und muss aus Umständen wie Kündigung der Ar-

beitsstelle, Abmeldung beim Kontrollbüro, Wegschaf-

fen von Möbeln etc. geschlossen werden, dass die 

Mieterin/der Mieter vor Ablauf der Vertragsdauer das 

Mietobjekt heimlich verlassen hat, so kann die Vermie-

terschaft über das Mietobjekt verfügen. Die Miete-

rin/der Mieter haftet für den Mietzins und die Neben-

kosten bis zur Weitervermietung. Allfällige Räumungs-

kosten gehen zu Lasten der Mieterin/des Mieters. 

 

§ 18   Versicherungen 

1 Die Liegenschaft, in der sich das Mietobjekt befin-

det, ist zu Lasten der Vermieterschaft bei der staatli-

chen Gebäudeversicherung gegen Brand- und Ele-

mentarschäden versichert. Die Vermieterschaft über-

nimmt ferner auf ihre Kosten den Abschluss einer all-

fälligen Haushaftpflicht- und Gebäudewasserscha-

den-Versicherung. 

2 Die Mieterin/der Mieter ist ab Mietbeginn auf ihre/ 

seine Kosten zum Abschluss einer Mieterhaftpflicht-

versicherung verpflichtet. 

 

§ 19   Kabelfernsehen und -radio 

1 Die Mieterin/der Mieter kann sich bei Mietbeginn 

ohne Kostenfolge entscheiden, ob sie/er einen beste-

henden Anschluss ans Kabelfernseh- und Radionetz 

benützen oder plombiert haben will. Mit ihrem/seinem 

Entscheid auf Mietbeginn legt die Mieterin/der Mieter 

den so genannten Normalzustand fest. Änderungen 

dieses Normalzustandes während der Mietdauer kann 

die Mieterin/der Mieter nur auf einen Kündigungster-

min unter Einhaltung der Kündigungsfrist plus 20 Tage 

und unter Übernahme der entstehenden Kosten be-

gehren. 

 

§ 20   Streitigkeiten und Gerichtsstand 

1 Streitigkeiten aus dem Mietvertrag sind - die ge-

setzlichen Ausnahmen vorbehalten - vor Anrufung des 

Richters der Staatlichen Schlichtungsstelle für Mieter-

streitigkeiten (kurz Schlichtungsstelle genannt) zu un-

terbreiten. 

2 Für die Anfechtung von Mietzinsen sind das Bun-

desamt für Wohnungswesen, für die Überprüfung von 

Nebenkosten die Schlichtungsstelle nach dem Obliga-

tionenrecht zuständig (Art. 4 Abs. 3 der Statuten der 

BBB vom 23. April 2005). 

3 Für alle Streitigkeiten aus dem Mietvertrag gilt (ge-

mäss Art. 23 GestG) als Gerichtsstand der Ort der ge-

mieteten Sache. 


